
Hausfriedensbruchs ist es zweckmäßig, dem 
Einspruchsgegner zu ermöglichen, sich vor 
der gerichtlichen Entscheidung zu äußern. 
Kommt eine Aufhebung der Entscheidung 
des gesellschaftlichen Gerichts über die 
Wiedergutmachung des Schadens in Be
tracht, so ist dem Geschädigten Gelegen
heit zu geben, sich zum Einspruch zu äu
ßern (§ 55 Abs. 2 KKO, § 51 Abs. 2 SchKO).

Je nach dem Ergebnis der Überprüfung 
beschließt die Strafkammer
— die Aufhebung der Entscheidung des ge

sellschaftlichen Gerichts und die Rück
gabe der Sache mit entsprechenden Hin
weisen zur erneuten Beratung (§ 277 
Abs. 2 StPO, § 55 Abs. 2 KK£>, § 51 
Abs. 2 SchKO),

— die Aufhebung der Entscheidung des ge
sellschaftlichen Gerichts ohne Rückgabe 
der Sache an dieses. Ein solcher Be
schluß ist notwendig, wenn feststeht, 
daß der beschuldigte Bürger nicht ver
antwortlich ist, oder wenn nur noch über 
die Wiedergutmachung eines Schadens 
oder über die Herabsetzung einer Geld
buße zu entscheiden ist oder wenn sich 
der Einspruch gegen eine Ordnungs
strafe nach § 10 Abs. 2 und 3 SchKO 
richtete (§ 277 Abs. 3 StPO, § 55 Abs. 3 
KKO, §51 Abs. 3 SchKO). Ein solcher 
Beschluß ergeht auch, wenn nur der 
Schuldausspruch geändert wird, wenn 
z. B. der Bürger von dem gesellschaftli
chen Gericht einer Verletzung von Er
ziehungspflichten (§ 142 StGB) für schul
dig befunden wurde, aber nur eine 
Beleidigung (§ 137 StGB) vorliegt. In 
diesen Fällen entscheidet die Strafkam
mer endgültig,

— die teilweise Aufhebung der Entschei
dung ohne Rückgabe,

— die teilweise Aufhebung der Entschei
dung und insoweit Rückgabe an das ge
sellschaftliche Gericht,

— die Zurückweisung des Einspruchs, 
wenn er nicht fristgemäß eingelegt

wurde' oder unbegründet ist' (§ 277 
Abs. 2 StPO, §55 Abs. 3 KKO, §51 
Abs. 3 SchKO).
Kam es während des Einspruchsver

fahrens in einer Sache wegen Beleidigung, 
Verleumdung oder Hausfriedensbruchs zu 
einer Aussöhnung oder kam bei einem 
Schadenersatzanspruch in einer Sache we
gen Vergehen oder Verfehlung oder Ord
nungswidrigkeit eine gütliche Einigung zu
stande, so beendet die Strafkammer das 
Verfahren überhaupt.

Die Entscheidung der Strafkammer über 
den Einspruch ist nicht mit einem Rechts
mittel anfechtbar (§ 277 Abs. 4 StPO, § 56 
Abs. 2 KKO, § 52 Abs. 2 SchKO).
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